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Norm

FachinspektorenZulagenV §3 Abs3;

GehG 1956 §71 Abs2 idF 1993/256;

Lehrpläne allgemeinbildende höhere Schulen 1985;

LehrpläneNov allgemeinbildende höhere Schulen 1989;

LehrpläneNov allgemeinbildende höhere Schulen 1993;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die Befassung des Beschwerdeführers mit der Fachinspektion für die Gegenstände

"Leibeserziehung" und "Leibesübungen" (Leibeserziehung im Sinne des Betrauungsaktes) nicht auch den Gegenstand

"Sportkunde" erfasst und damit die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 der Fachinspektoren-Zulagenverordnung 1970

(Betrauung mit der Fachaufsicht für mehr als einen Gegenstand) nicht erfüllt sind.
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